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DAS GILT IMMMER 

Beim Transport 

 Vor dem Einsatz Fahrzeuge/Maschinen auf augenscheinliche Mängel kontrollieren 
und diese ggf. abstellen Bei Straßentransporten Beleuchtung und Kennzeichnung 
(rot-weiße Warntafeln – rote Ecke immer oben und außen) anbringen 

 Vor Fahrtantritt auf komplette Transportsicherung achten; „starr“ ankoppeln, um Hin- 
und Herpendeln zu vermeiden 

 Schwere Anbaugeräte vermindern Lenkfähigkeit (geringe Vorderachslast), Achslast 
beachten, Reifendruck prüfen 

 Ausschwenken der Geräte bei Kurvenfahrt beachten 

 Beim Abbiegen von der Straße auf das Feld oder zum Hofgelände nachfolgenden und 
entgegenkommenden Verkehr beachten (Ausschwenken des Anbau- oder 
Anhängergerätes), Assistenzsysteme einsetzen 

 Während der Fahrt nicht auf angebauten Geräten stehen oder sitzen 

 
Bei der Feldarbeit 

 Bei laufendem Motor nicht zwischen Zugmaschine und Gerät aufhalten 

 In Arbeitspausen Geräte absenken und nach Gebrauch kippsicher abstellen 
(Stützeinrichtung verwenden) 

 Nicht ohne Gelenkwellenschutzeinrichtung arbeiten, Überdeckung von 50 mm 
gewährleisten 

 Abdeckvorrichtungen für Zahnräder, Ketten und Keilriemen funktionssicher anbringen 

 Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfe verwenden 

 Hydraulische Einrichtungen (Klapprahmen, Spurreißer, …) dürfen nur betätigt werden, 
wenn sich keine Personen im Schwenkbereich aufhalten 

 
Vorsicht bei Hochspannungsleitungen! 

 Unter Stromleitungen keine Arbeitsaggregate in Transportstellung bringen – 
Stromschlaggefahr 

 Elektrostatische Aufladung ist möglich 

 Maschine rechtwinklig zu Hochspannungsleitungen fahren 

 Maschine nicht unter Hochspannungsleitungen abstellen oder 
reparieren 

 Haspel nicht über Kabinenhöhe anheben 
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 Überblick über Abstände der Stromleitungen zum Boden auf den Betriebsflächen 
erfassen 

 Bei Kontakt zur Stromleitung: 

• Wenn möglich aus dem Gefahrenbereich herausfahren 

• Sofern nicht möglich - nicht vom Fahrzeug steigen, sondern mit 
geschlossenen Beinen springen (gleichzeitigen Kontakt zum Boden und 
Fahrzeug vermeiden – Stromschlag!) 

 
Übersicht der einzuhaltenden Sicherheitsabstände zu Stromleitungen: 
 

 

Nennspannung  Sicherheitsabstand 
   

bis  1000 V  1,00 Meter 
>     1 kV   bis   110 kV        3,00 Meter 
> 110 kV   bis   220 kV           4,00 Meter 
220 kV      bis   380 kV oder      5,00 Meter 
bei unbekannter Nennspannung 
 

 5,00 Meter 

 
Reinigung/Wartung – Instandhaltung 

 Gerät auf dem Boden absetzen 

 Vor dem Aufenthalt unter angehobenen Lasten diese gegen Absenken sichern 

 Unbedingt die Antriebsmaschine ausschalten und Stillstand aller Teile abwarten, ggf. 
Schlüssel vom Anlassschalter entfernen 

 

STALLDUNGSTREUER 

 Bei Betrieb nicht im Gefahrbereich (hinter den 
Walzen, im Laderaum) aufhalten 

 Warnschild anbringen 

 Gefahrstellen mit Schutzverkleidungen sichern: 

• Streuwerk und Kratzboden 

• Ketten- und Zahntriebe 

• Antriebswellen (auch außerhalb der Ladefläche) 

 Steinfanggitter an der vorderen Bordwand anbringen 

 Bei Straßenfahrten Streuwalzen abdecken 

 Vor Straßenfahrten ggf. Beleuchtungseinrichtungen säubern 

 Stromleitungen: siehe oben! 
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BODENBEARBEITUNGSGERÄTE 

 Vorgewende breit genug anlegen (sicher wenden vor Gräben und Hängen, möglichst 
ohne Lenkbremse!) 

 Vor Straßenfahrt Pedale der Lenkbremse koppeln 

 Beim Wenden am Hang: hangabwärts aus der Furche fahren; hangaufwärts 
zurückstoßen 

 Pflug nicht höher als notwendig ausheben 

 Ausleger für Mitläufergeräte einklappen oder abbauen 

 Vor Straßenfahrt Transportsicherung der Ausleger einlegen 

 Anbaugeräte (z. B. Pflug), die mehr als 1 m über die Schlussleuchten des Schleppers 
nach hinten hinausragen, mit Warntafeln versehen und ggf. beleuchten 

SAAT- UND PFLEGEGERÄTE 

 Bei laufender Maschine nicht in den Saatkasten greifen 

 Auf rutschhemmende Trittflächen achten 

 Beizmittel sicher und verschlossen aufbewahren, Restbestände ordnungsgemäß 
entsorgen, Anwendungshinweise des Herstellers beachten (Gebauchsanleitung und 
Sicherheitsdatenblatt bzw. Hinweise auf der Verpackung) 

 Schutzhandschuhe tragen (vorgeschriebene PSA tragen – siehe Gebrauchsanleitung) 

 Während Abdrehprobe auf Gefahrenstellen durch rotierende Maschinenteile achten 

 Zulässige Füllmengen beachten 

Big Packs nur mit geeignten Hebevorrichtungen heben. 

ASSISTENZGESTEUERTE HACKMASCHINEN 

 Bei Wartungs- und Einstellarbeiten auf automatisierte Impulssteuerungen achten – 
Steuerungssysteme abschalten und gegen unbefugtes Einschalten sichern 

DÜNGERSTREUER 

 Störungen (z. B. Brückenbildung) nicht bei laufender Maschine beseitigen  

 Schutzgitter nicht hochklappen oder abbauen 

 Nicht in Vorratsbehälter greifen oder mit den Füßen nachstoßen – Hilfsmittel wie 
Haken oder Stock verwenden 

 Keine Anhänger hinter Anbau-Streuern mitführen 

 Aufenthalt im Wurfbereich verboten! (fortgeschleudertes Streugut kann zu schweren 
Verletzungen führen) 

 Bei Verwendung als Pflanzenschutzgerät (z. B. Ausbringen von Schneckenkorn) – 
turnusmäßige Pflanzenschutzgerätekontrolle durchführen 
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 Warnschilder anbringen: 

 
 
 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

zum Thema Feldbestellung finden Sie in den Broschüren B01 „Sicher Arbeiten“ und B35 
„Pflanzenbau“. 
 

 
 


